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PwC Österreich

EMCS = Export Movement and Control System

• System zur Überwachung der Beförderung verbrauchsteuerpflichtiger Waren

• System erfasst in Echtzeit die Beförderung von Alkohol, Tabak und Energieerzeugnissen

• Zweck des EMCS

– Bekämpfung von Steuerbetrug anhand von Echtzeitdaten und -kontrollen von Waren,

– Absicherung der Beförderung verbrauchsteuerpflichtiger Waren, für die die Verbrauchsteuer noch zu entrichten ist, anhand von 
Überprüfungen der Daten der Wirtschaftsbeteiligten vor dem Warenversand,

– Vereinfachung der Verfahren für die Wirtschaftsbeteiligten durch ein einheitliches elektronisches System für die gesamte EU,

– schnellere Freigabe von Sicherheitsleistungen nach Eintreffen der Waren im Bestimmungsland,

– Umstellung auf eine papierlose Verwaltung.

Einleitung – Was ist EMCS?
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PwC Österreich

Was bedeutet Steueraussetzungsverfahren?

• Waren, die sich im Steueraussetzungsverfahren befinden, sind unversteuert
• Verbrauchsteuerpflichtige Waren können ohne Steuerbelastung hergestellt, verarbeitet, gelagert oder transportiert werden

• Das Steueraussetzungsverfahren wird nur im gewerblichen Bereich angewendet

• Entsprechende Bewilligung des Zollamtes Österreich ist notwendig

• Die folgenden Verfahren sind möglich
– Steuerlager

– Registrierter Empfänger

– Registrierter Versender 

– Verwendungsbetrieb

Was bedeutet steuerrechtlich freier Verkehr?

• Waren befinden sich nicht (mehr) im Verfahren der Steueraussetzung

• Die Verbrauchsteuer für diese Waren ist im Steuergebiet bereits entrichtet

Unterschied Steueraussetzungsverfahren und steuerrechtlich freier 
Verkehr
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PwC Österreich

Was bedeutet Beförderung im steuerrechtlich freier Verkehr?

• Bereits in einem Mitgliedsstaat verbrauchsteuerrechtlich versteuerte Ware gelangt von einem EU-Mitgliedstaat (zB AT) in 
einen anderen EU-Mitgliedstaat (zB DE)

• Es kommt zu einer (weiteren) Steuerschuldentstehung im Bestimmungsmitgliedstaat

• Die Erstattung der bereits bezahlten Verbrauchsteuern im Ursprungsmitgliedstaat ist möglich

• Für den Versand oder Empfang von versteuerten Waren innerhalb Österreichs sind keine Zertifizierungen oder 
Begleitdokumente notwendig

Änderungen bei der Beförderung im steuerrechtlich freien Verkehr

• Ab 13. Februar 2023 ist nur mehr das vereinfachte elektronische Verwaltungsdokument (e-VBD) für den 
innergemeinschaftlichen Transport von verbrauchsteuerpflichtigen Waren im steuerrechtlich freien Verkehr erlaubt.

– Bis 12. Februar 2023 wurde das Vereinfachte Begleitdokument in Papierform (VSt 2) verwendet

– Es gibt keine Übergangsbestimmung

– Ein bis zum 12. Februar 2023 erstelltes VSt 2 mit tatsächlichem Versanddatum vor dem 13. Februar 2023 kann 
von den zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten noch bis zum 31. Dezember 2023 bestätigt werden.

Änderungen bei der Beförderung verbrauchsteuerpflichtiger Waren im 
steuerrechtlich freien Verkehr
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PwC Österreich

Zertifizierter Versender

• Beförderung von bspw Wein aus dem steuerrechtlich freien Verkehr eines Mitgliedstaates (bspw AT) in einen anderen 
Mitgliedstaat (bspw DE) zu gewerblichen Zwecken an einen zertifizierten Empfänger

Zertifizierter Empfänger

• Beziehen bspw Wein aus dem steuerrechtlich freien Verkehr eines anderen Mitgliedstaates (bspw DE) zu gewerblichen 
Zwecken von einem zertifizierten Versender

Registrierter Versender 

• Hierzu zählen Betriebe, die verbrauchsteuerpflichtige Waren aus einem Drittland beziehen und diese anschließend 
sofort unter Steueraussetzung innerhalb des Steuergebiets oder in andere Mitgliedsstaaten an Steuerlager 
oder Registrierte Empfänger weiterversenden

Registrierter Empfänger

• Hierzu zählen Betriebe, die verbrauchsteuerpflichtige Waren unter Steueraussetzung aus anderen Mitgliedsstaaten 
beziehen können

• Lagerung oder Weiterversand ist nicht erlaubt –> Steuerschuld entsteht bei Bezug der Waren

• Dauer- oder Einzelbewilligung ist möglich

Begriffsbestimmungen (I)
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PwC Österreich

Steuerlager

• Hierzu zählen Betriebe, die verbrauchsteuerpflichtige Waren unter Steueraussetzung herstellen oder lagern, be- und 
verarbeiten sowie empfangen und versenden können

• Steuerschuld entsteht mit der Entnahme aus dem Steuerlager

• Unterscheidung zwischen Herstellungsbetrieb (Erzeugungsstätten) und Lagerbetrieb (Schaumweinlager)

– Herstellungsbetrieb: Herstellung der Waren

– Lagerbetrieb: Lagerung oder Verwendung der Waren zur Herstellung von Alkohol oder anderen verbrauchsteuerpflichtigen Getränken

• Absatz mindestens 5.000 hl

• Durchschnittliche Lagerdauer mind 1 Monat

• Sonderregelung für Herstellungsbetriebe von kleinen Erzeuger

– Kleine Weinerzeuger: Erzeugung von weniger als 1.000 hl Schaumwein oder Wein pro Weinwirtschaftsjahr

– Brauereien mit einer Gesamtjahreserzeugung von höchstens 50.000 hl

Begriffsbestimmungen (II)
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PwC Österreich

Sonderfall Verwendungsbetrieb

• Verwendungsbetriebe sind Betriebe, die verbrauchsteuerpflichtige Waren aus dem Steuergebiet oder aus einem Drittland 
unversteuert beziehen und zu bestimmten Zwecken außerhalb eines Steuerlagers steuerfrei verwenden 
können

Bewilligung Versandhandel

• Unternehmer versendet an Privatpersonen in einem anderen Mitgliedstaat
• Lieferungen von Waren im Versandhandel nicht nur gelegentlich  allgemeine Bewilligung möglich
• Ansonsten Einzelbewilligung

Voraussetzung für jede Bewilligung ist das Leisten einer entsprechenden Sicherheitsleistung!

Begriffsbestimmungen (III)
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PwC Österreich

Lieferung an Unternehmen für gewerbliche Zwecke

Verfahren unter Steueraussetzung

• Erst bei Beendigung des jeweiligen Verfahrens entsteht die Steuerschuld

• Steuerschuld entsteht im Bestimmungsland

• Abhängig vom jeweiligen Verfahren kann der Steuerschuldner eine unterschiedliche Person sein

– Registrierter Empfänger = Steuerschuldner ist der Empfänger

– Steuerlager = Steuerschuldner ist der Inhaber des Lagers

Verbrauchsteuerrechtlicher freier Verkehr

• Steuerschuld im Bestimmungsland entsteht durch Empfangnahme der Waren durch den zertifizierten Empfänger

• Bei Direktlieferung entsteht die Steuerschuld mit dem Empfang der Waren am Ort der Direktlieferung

• Steuerschuldner ist der zertifizierte Empfänger im Bestimmungsland
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PwC Österreich

Lieferung an private Personen – Versandhandel (I)

• Unternehmer versendet an Privatpersonen in einem anderen Mitgliedstaat

• Ausschließlich aus dem freien Verkehr möglich

• Keine Begleitdokumente (bspw e-VBD)

• Es gilt das Bestimmungslandprinzip!  Besteuerung im Mitgliedstaat wo sich die Ware am Ende der Beförderung 
befindet

• Steuerschuld entsteht mit Empfang der Ware

• Steuerschuldner ist grundsätzlich der Versender

• To Do‘s im Bestimmungsland

– Geplante Verbringung muss im Bestimmungsland vorab angezeigt werden

– Oftmals Nennung eines Beauftragten erforderlich (in DE Nennung eines Beauftragten erforderlich)

– Deutsche Regelung: Wenn Anzeige- und Erlaubnisverfahren ordnungsgemäß  Steuerschuldner ist Beauftragter; ansonsten Versender

– In Österreich sind Beauftragter und Versender Steuerschuldner  Beauftragter muss steuerliche Pflichten erfüllen

– Leistung einer Sicherheit notwendig!
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PwC Österreich

Lieferung an private Personen – Versandhandel (II)

• To Do‘s im Abgangsland

– Bei Lieferung von Waren als Versandhändler aus dem steuerlich freien Verkehrs aus dem Steuergebiet (AT) in einen 
anderen Mitgliedstaat hat eine schriftliche Anzeige beim Zollamt Österreich zu erfolgen 

– In der Anzeige sind die folgenden Angaben zu machen

• Menge der Waren 

• soweit sie im Zeitpunkt der Anzeige bereits bekannt sind, Name und Anschrift des Empfängers oder der Empfänger 

• der Tag der jeweiligen Lieferung 
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PwC Österreich

Verbringung zu privaten Zwecken

• Waren, die eine natürliche Person für den eigenen Bedarf in einem anderen Mitgliedstaat im steuerrechtlich freien 
Verkehr erwirbt und selbst in das Steuergebiet verbringt, ist steuerfrei, wenn die Waren für private Zwecke 
bestimmt sind  Privatperson aus Deutschland kauft in Österreich Wein und nimmt den Wein mit nach Hause nach 
Deutschland

• Für die Verwendung für private Zwecke, sind die folgenden Umstände zu berücksichtigen

– handelsrechtliche Stellung und Gründe des Inhabers für die Gewahrsame an der Ware; 

– Ort, an dem sich die Ware befindet, oder die Art der Beförderung; 

– Unterlagen über die Ware; 

– Menge und Beschaffenheit der Ware 

• Keine zusätzliche Steuerschuld für Verkäufer im Bestimmungsland!
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PwC Österreich

Kleine Weinerzeuger/Kleinerzeuger

• Weinherstellungsbetriebe mit durchschnittlicher Erzeugung von weniger als 1.000 hl Wein pro 
Weinwirtschaftsjahr

• Weinwirtschaftsjahr = 1.9. bis 31.8. des Folgejahres 

• Bei Beförderung im steuerrechtlich freien Verkehr muss das EMCS-Verfahren nicht genutzt werden

– Empfänger muss zertifizierter Empfänger sein

– Nach weinrechtlichen Vorschriften auszustellendes Begleitdokument ist ausreichend

• Bspw Rechnung, Lieferschein oder ein sonstiges Geschäftspapier (Art 10 Delegierten VO 2018/273) Voraussetzungen gem Anhang 
V der Delegierten VO 2018/273 

– Die folgenden Worte müssen deutlich sichtbar und gut lesbar sein: „Wein des steuerrechtlich freien Verkehrs – Kleiner 
Weinerzeuger gemäß Art. 40 der Richtlinie 2008/118/EG des Rates vom 16. Dezember 2008“

• Keine Ausnahme vom EMCS, bei der Lieferung von Warenmustern in einen anderen Mitgliedstaat oder bei Schenkungen

• Bei Beförderung von Wein unter Steueraussetzung (zB Steuerlager) ist die Beförderung im EMCS zu erfassen, es gibt 
jedoch ein vereinfachtes Bewilligungsverfahren

Aufgrund von unterschiedlichen Auskünften beim Zollamt wurde bereits eine schriftliche Anfrage zur Klärung einer etwaigen 
Registrierungspflicht gestellt  Rückmeldung folgt so bald wie möglich

Ausnahmen vom EMCS 
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PwC Österreich

• Verbrauchsteuerrechtliche Bewilligung als zertifizierter Versender / zertifizierter Empfänger notwendig

• Entweder Dauerbewilligung bis auf Widerruf oder für einzelne Beförderungen

• je Einzelbewilligung erhält man eine Verbrauchsteueridentifikationsnummer (VID)
• Schriftlicher Antrag beim Zollamt Österreich
• Steuerliche Zuverlässigkeit muss gegeben sein

• Gewährleistung der amtlichen Aufsicht (Erfüllung Aufzeichnungspflichten und Begehung Behörde)

• Für zertifizierte Versender

– VSt 36

– Beschreibung des Betriebes sowie Angaben zu jenen Orten, von denen aus die Ware voraussichtlich versendet 
werden 

– Voraussichtlicher zertifizierter Empfänger

– Bei Einzelbewilligung Angaben über die Menge und den voraussichtlichen Zeitpunkt oder Zeitraum des 
Versandes

Teilnahme am EMCS bei der Beförderung verbrauchsteuerpflichtiger 
Waren im steuerrechtlich freien Verkehr (I)
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PwC Österreich

• Für zertifizierte Empfänger

– VSt 37

– Beschreibung des Betriebes sowie Angaben zu jenen Orten, von denen aus die Ware voraussichtlich bezogen werden 

– Voraussichtlicher zertifizierter Versender

– Bei Einzelbewilligung Angaben über die Menge und den voraussichtlichen Zeitpunkt oder Zeitraum des Versandes

– Angaben über die zu leistende Sicherheit

• Leistung einer Sicherheit in Höhe der geplanten Risiken der Beförderung während eines Kalendermonats
• Zertifizierung erlischt, wenn länger als 12 Monate keine Ware bezogen / versendet wird

• Nach erfolgreichem Antrag - Erhalt einer Verbrauchsteueridentifikationsnummer (VID) 
• Auch wenn eine Bewilligung für ein Steueraussetzungsverfahren vorliegt, ist die Bewilligung als zertifizierter Versender 

notwendig, um ein e-VBD zu erstellen

• Abfragen von Bewilligungen sind im „System for Exchange of Excise Data (SEED)” möglich

Teilnahme am EMCS bei der Beförderung verbrauchsteuerpflichtiger 
Waren im steuerrechtlich freien Verkehr (II)
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PwC Österreich

• Nach erfolgter Zertifizierung ist Zugang zum EMCS möglich
– Via FinanzOnline

Zugang zum EMCS
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PwC Österreich

• Nach erfolgter Zertifizierung ist Zugang zum EMCS möglich
– Via USP

Zugang zum EMCS
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PwC Österreich

• Verbrauchsteuer Internet Plattform (VIP +)

Zugang zum EMCS
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PwC Österreich

Seitenaufbau des EMCS 
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PwC Österreich

Funktionalitäten 

• Es gibt Pflichtfelder (mit einem * versehen) und optionale Felder

• Eingabefelder oder eine Übersichttabelle 

• Bei Fehlern bei der Erfassung eines Dokumentes oder einer Nachricht, werden entsprechende Fehlermeldungen oberhalb 
der Anmeldeinformationen angezeigt

• Erfolgsmeldung, wenn Dokument richtig erstellt wurde
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PwC Österreich

Seitenaufbau für e-VBD
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PwC Österreich

Seite e-VBD erstellen
Die „e-VBD erstellen“ Seite verfügt über die folgenden 
Inhaltsbereiche (ähnlich zum e-VD):

• Referenzdaten 

• Versender / Ort der Versendung

• Einfuhrzollstelle 

• Empfänger 

• Ort der Lieferung 

• Veranlasser der Beförderung 

• Erster Beförderer 

• Sicherheitsleistung 

• Sicherheitsleistender 

• Beförderung

• Beförderungsdetails

• Dokument / Zertifikat

• Liste der Warenpositionen
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PwC Österreich

Referenzdaten
• Code Bestimmungsort (1a): Bewilligungsstand des Empfängers „Zertifizierter Empfänger“ oder „Zertifizierter 

Empfänger im Einzelfall“

• Kennziffer Ausgangspunkt (9d): „steuerrechtlich freier Verkehr“ ist automatisch ausgewählt

• Veranlassung der Beförderung (1c): Es ist anzugeben, wer für die Veranlassung der ersten Beförderung 
verantwortlich ist: 

– 1= Versender, 

– 2= Empfänger, 

– 3= Eigentümer der Waren, 

– 4= andere. 

• Bezugsnummer (9a): einmalige laufende Nummer, die der Versender dem e-VBD zuordnet und anhand deren die 
Sendung in den Aufzeichnungen des Versenders identifizierbar ist

• Rechnungsnummer (9b): Rechnungsnummern oder Nummer des Lieferscheines oder eines sonstigen 
Beförderungsdokuments

• Rechnungsdatum (9c)

• Versanddatum (9e): Datum des Beginns der Beförderung 

• Uhrzeit des Versands (9f): Uhrzeit des Beginns der Beförderung; die Uhrzeit ist als Ortszeit anzugeben 
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PwC Österreich

Weitere Angaben

• Versender: Alle Angaben sind aufgrund der Anmeldung bereits vorgegeben

• Ort der Versendung: Name und Adresse des Ortes der Versendung  Pflichteingabe

• Empfänger: VID des Zertifizierten Empfängers oder des Zertifizierten Empfängers im Einzelfall

– Feld 5b-5f (Name, Adresse etc des Zertifizierten Empfängers) wird automatisch befüllt 

– Erst nach Validierung werden diese Daten für den Zertifizierten Versender sichtbar

• Ort der Lieferung: Ort an dem die Ware befördert wird  Pflichteingabe

• UID-Nummer (7a): UID-Nummer oder eine sonstige Kennung  D.h. sollte die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer 
des Ortes der Lieferung nicht bekannt sein, kann jede beliebige Identifikationsnummer eingegeben werden

• Veranlasser der Beförderung: Wenn im Feld Veranlassung der Beförderung (1c) "Eigentümer der Ware" oder 
"Sonstige" angegeben wurde, dann ist die für die Veranlassung der ersten Beförderung verantwortliche Person 
verpflichtend anzugeben  Daten zum ersten Beförderer sind anzugeben

• Sicherheitsleistung: Als Code Sicherheitsleistender (11a) stehen die folgenden Werte zur Verfügung:
– Versender – 1 

– Beförderer – 2 

– Empfänger – 4 
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PwC Österreich

Weitere Angaben

• Sicherheitsleistender:
Wenn als 
Sicherheitsleistender der 
Befördere gewählt wird, ist 
die VID des Beförderers als 
Sicherheitsleistender 
anzugeben

• Beförderung

– Code Beförderungsart 
(13a) ist aus Box zu 
wählen (z.B. Fahrzeug)

– Es können bis zu 99 
Beförderungsdetails 
angegeben werden 
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PwC Österreich

Weitere Angaben

• Dokument / Zertifikat hinzufügen (bspw. Verbrauchsteuerbescheinigung für kleine unabhängige Erzeuger 
alkoholischer Getränke) 

• Liste de Warenpositionen: es können bis zu 999 Warenpositionen angegeben werden

– Positionsdaten 

– Zusatzdaten Bier 

– Zusatzdaten Energieerzeugnisse (Mineralöle) 

– Zusatzdaten Alkohol und alkoholhaltige Waren 

– Zusatzdaten Wein ua. gegorene Getränke 

– Zusatzdaten Zwischenerzeugnisse 

– Packstücke 
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PwC Österreich

Warenpositionsdaten

• Positionsnummer (17a): wird automatisch fortlaufend vom System befüllt

• Verbrauchsteuer-Produktcode (17b) : es gibt eine Auswahlliste  Zur Auswahl stehen nur jene Verbrauchsteuer-
Produktcodes, die sowohl dem Zertifizierten Versender als auch dem Zertifizierten Empfänger bewilligt wurden

• KN-Code (17c): Jedem Verbrauchsteuer-Produktcode ist eine Liste der möglichen Nummern der Kombinierten 
Nomenklatur (KN-Code) zugeordnet  zuerst muss Verbrauchsteuer-Produktcode ausgewählt werden

• Warenbeschreibung (17p): Zur Identifizierung der beförderten Waren ist die Warenbeschreibung anzugeben 

– Bei der Beförderung der Weine als Massengut gemäß Anhang VII Teil II Nummern 1 bis 9, 15 und 16 der Verordnung (EU) Nr. 
1308/2013 muss die Beschreibung des Erzeugnisses die fakultativen Angaben gemäß Artikel 120 der genannten Verordnung umfassen, 
sofern sie in der Etikettierung verwendet werden oder verwendet werden sollen 

• Markenname (17r): wenn anwendbar, ist der Markenname der Waren anzugeben 

• Menge (17d): 

– Anzugeben ist die Menge

– Die zum Produktcode gehörigen Maßeinheit wird automatisch angezeigt
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PwC Österreich

Warenpositionsdaten

• Bruttomasse (17e): Anzugeben ist die Bruttomasse der Sendung (der verbrauchsteuerpflichtigen Waren einschließlich 
Verpackung)  

• Nettomasse (17f): Anzugeben ist die Masse der verbrauchsteuerpflichtigen Waren ohne Verpackung (Bei Flüssigkeiten 
darf zB die Falsche nicht zur Nettomasse gerechnet werden)

• Steuerzeichen/Kennzeichen (17i): ergänzende Informationen zu den im Bestimmungsmitgliedstaat erforderlichen 
Steuerzeichen/Kennzeichen
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PwC Österreich

Zusatzdaten

Abhängig vom gewählten Verbrauchsteuer-Produktcode im Feld 17b steht einer der folgenden Inhaltsbereiche 
zur Auswahl: 

• Zusatzdaten Bier 

• Zusatzdaten Wein ua. gegorene Getränke 

• Zusatzdaten Zwischenerzeugnisse 

• Zusatzdaten Alkohol und alkoholhaltige Waren 

• Zusatzdaten Energieerzeugnisse (Mineralöle) 
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PwC Österreich

Zusatzdaten für Wein

• Alkoholgehalt (in % vol bei 20°C) (17g) 

• Weinbauerzeugniskategorie (17.2a): Code ist aus Box auszuwählen

• Code der Weinbauzone (17.2b) : Code ist aus Box auszuwählen

• Ursprungsdrittland (17.2c) : Code ist aus Box auszuwählen

• Jahreserzeugung (17n): Dieses Feld steht in Verbindung mit der Angabe im Feld Ursprungsbezeichnung (17l) 
betreffend die Bescheinigung für kleine unabhängige Erzeuger (kleine Weinerzeuger)

– Nur wenn dieser Standardtext inhaltlich zutrifft, ist die Jahreserzeugungsmenge anzugeben

– Bescheinigung und die Nummer der Bescheinigung ist anzuführen
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PwC Österreich

Zusatzdaten für Wein

• Ursprungsbezeichnung (17l): Dieses Feld kann zur Ausstellung einer Bescheinigung bzw. eines 
Zertifizierungsnachweises verwendet werden  Standardtext kann ausgewählt werden
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PwC Österreich

Zusatzdaten für Wein 

• Behandlung des Weinbauerzeugnisses (17.2.1a): 

– Bei nicht abgefüllten Weinbauerzeugnissen (Nennvolumen von mehr als 60 l) ist der Code der Behandlung des Weinbauerzeugnisses
verpflichtend anzugeben 

– Aktivierung der Box; anschließend können die Behandlungsmethoden ausgewählt werden
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PwC Österreich

Packstücke

• Es können bis zu 99 Packstückangaben je Warenposition angegeben werden

• Art der Packstücke (17.1a): Auswahl aus Box

• Anzahl der Packstücke (17.1b): Angabe, wenn zählbar

– Eingabe „0“ oder „keine Angabe“ ist möglich

– Wenn als Art des Packstückes ein „Massengut“ angegeben wird, ist Feld gesperrt

– Empfehlung nach Auskunft des Zollamtes: wenn unter Art der Packstücke Flasche gewählt wurde, sollte bei Anzahl der Packstücke die 
Flaschenanzahl angegeben werden  etwaige Schwierigkeiten im Bestimmungsland sind mit den Behörden im Bestimmungsland zu 
klären

• Versandzeichen (17.1f): Wenn im Eingabefeld „Anzahl der Packstücke (17.1b)“ der Wert „0“ angegeben wird, muss das 
Feld „Versandzeichen (17.1f)“ verwendet werden; ansonsten ist Feld optional

– Den Wirtschaftsbeteiligten wird ermöglicht, eine oder mehrere Warenpositionen als Beipack von Packstücken anderer 
Warenpositionen zu kennzeichnen
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PwC Österreich

e-VBD erstellen – Prüfen, Abschicken und Anzeige als PDF 

Wenn alle Eingabefelder befüllt wurden, erfolgt eine systemseitige Validierungsprüfung

• Treten keine Fehler auf, so wird bei Betätigen der Schaltfläche „Prüfen“ eine HTML-Ansicht des e-VBD – Entwurfes (ohne 
ARC [Administrative Reference Code)) angezeigt 

• Entweder „Abbruch“ oder „Abschicken“ klicken

– Wird Schaltfläche „Abschicken“ betätigt, so wird das e-VBD erstellt und ein ARC vergeben. 

– Eine Erfolgsmeldung wird angezeigt und es öffnet die Seite „Erstellte e-VBD“ wo das neu erstellte e-VBD in die Übersichtstabelle
eingetragen wird  Neues Fenster öffnet sich und e-VBD kann ausgedruckt werden  Empfehlung: Als Begleitdokument für 
Beförderung den Beförderer überreichen

• Ein Wirtschaftsbeteiligter kann im Zuge der e-VBD – Erstellung eine Vorlage für eine spätere teilweise oder vollständige 
Befüllung des Eingabeformulars für e-VBDs speichern (max 100 Vorlagen) 
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PwC Österreich

e-VBD erstellen – Prüfen, Abschicken und Anzeige als PDF 
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PwC Österreich

Erstellte e-VBD
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PwC Österreich

Erstellte e-VBD

Bei den erstellten e-VBD gibt es die folgenden Möglichkeiten:

• Erklärung zur verspäteten Lieferung 

• Beförderungsübersicht 

• Empfängeränderung 
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PwC Österreich

Empfängeränderung / Lieferortänderung

Bei der gewerblichen Beförderungen von verbrauchsteuerpflichtigen Waren im steuerrechtlich freien Verkehr können die 
Waren nur

• an einen anderen Ort der Lieferung desselben Empfängers (Lieferortänderung) oder 

• zurück zum Ort der Versendung (Empfängeränderung, wobei der Versender zum Empfänger wird) 

umgeleitet werden. 

Die Umleitung zu einem anderen Empfänger ist nicht möglich!

Auskunft vom Zollamt: Stornierungen sind lediglich beim e-VD (Verfahren unter Steueraussetzung) für eine kurze Zeit 
möglich, beim e-VBD (Verfahren im steuerrechtlich freien Verkehr) hingegen nicht 
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PwC Österreich

Empfängeränderung / Lieferortänderung

• Sollte vor dem tatsächlichen Versand der Ware festgestellt werden, dass der im e-VBD angegebene Empfänger 
unzutreffend ist, muss die zuständige Zollstelle des Zollamtes Österreich zwecks manueller Schließung des e-VBD 
kontaktiert werden. 

• Alternativ zur Meldung ans Zollamt (empfohlene Variante) kann auch eine Empfängeränderung zurück zum Ort der 
Versendung mit anschließendem Empfangsbericht durch den Versender erfolgen, wenn der tatsächliche Versand der 
Ware noch nicht erfolgt ist. Für die Beförderung der Ware zum tatsächlichen Empfänger muss dann eine neues e-VBD 
erstellt werden. 

• Um Änderungen durchzuführen: Eingabemaske „Erstellte e-VBD“  Versand  Empfängeränderung unter Multi-Action-
Icon 
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PwC Österreich

Empfängeränderung nach (teilweiser) Verweigerung oder 
Zurückweisung des e-VBD 

• Zertifizierte Empfänger können die Annahme der gelieferten Ware beim Empfang ganz oder teilweise verweigern. 

• Wird die Annahme der Ware vollständig verweigert erhält das e-VBD den Status „Ware verweigert - X08“

• Bei teilweiser Verweigerung erhält das e-VBD den Status „Ware teilweise verweigert – X10“

• Bevor die Ware beim Zertifizierte Empfänger einlangt, kann das e-VBD als solches zurückgewiesen werden.  

• Wird das e-VBD noch vor der Ankunft der Ware am Ort der Lieferung zurückgewiesen, erhält das e-VBD den Status 
„e-VBD zurückgewiesen“

• In all diesen Fällen ist zwingend eine Empfängeränderung oder Lieferortänderung erforderlich. 
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PwC Österreich

Empfangsberichte

• Empfangsberichte (Eingangsmeldungen) zur gewerblichen Beförderungen von verbrauchsteuerpflichtigen Waren im 
steuerrechtlich freien Verkehr werden von den Zertifizierten Empfängern elektronisch im EMCS erstellt und von 
den Empfangsmitgliedstaaten an die Versandmitgliedstaaten sowie in weiterer Folge an die Zertifizierten 
Versender übermittelt. 

• Empfangsberichte sind unverzüglich spätestens nach 5 Werktagen nach der Übernahme der Ware zu erstellen.

• Gem EU-RL gelten Empfangsberichte (Eingangsmeldungen) als hinreichender Nachweis, dass der Zertifizierte 
Empfänger alle erforderlichen Formalitäten erledigt und gegebenenfalls, sofern die Waren nicht von der 
Verbrauchsteuer befreit sind, jegliche im Bestimmungsmitgliedstaat fällige Verbrauchsteuer entrichtet hat 

• Die Steuererstattung ist von amtlicher Bestätigung abhängig  Empfangsbericht im EMCS gilt als amtliche 
Bestätigung

• Zeitspanne zwischen Empfangsbericht durch den Empfänger und Weiterleitung kann mehrere Wochen dauern
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PwC Österreich

Erhaltene Empfangsberichte
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PwC Österreich

Ablauf im EMCS

• Ein e-VBD – Entwurf wird eingegeben 

• EMCS validiert den Entwurf und vergibt einen ARC 

• Das e-VBD wird samt ARC in der EMCS – Onlineanwendung als PDF angezeigt 

• Das e-VBD erhält den Status "X01 – e-VBD angenommen" 

• Das e-VBD wird an den Empfangsmitgliedstaat als Nachricht IE801 gesendet 

• Ein Ausdruck des elektronischen Begleitdokumentes wird dem Transporteur übergeben und die Ware wird versendet

• Ein Empfangsbericht des Zertifizierten Empfängers wird erwartet 
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PwC Österreich

Alles klar?
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PwC Österreich

Beilage 1 – Begleitdokument nach weinrechtlichen Vorschriften (I) 

Artikel 10 der Delegierten VO 2018/273
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PwC Österreich

Beilage 1 – Begleitdokument nach weinrechtlichen Vorschriften (II) 
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PwC Österreich

Beilage 1 – Begleitdokument nach weinrechtlichen Vorschriften (I) 

Anhang V der Delegierten VO 2018/273
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PwC Österreich

Beilage 1 – Begleitdokument nach weinrechtlichen Vorschriften (II) 
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PwC Österreich

Beilage 1 – Begleitdokument nach weinrechtlichen Vorschriften (III) 
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PwC Österreich

Beilage 1 – Begleitdokument nach weinrechtlichen Vorschriften (III) 
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PwC Österreich

Beilage 1 – Begleitdokument nach weinrechtlichen Vorschriften (IV) 
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PwC Österreich

Beilage 1 – Begleitdokument nach weinrechtlichen Vorschriften (IV) 

Juni 2023Excise Movement and Control System (EMCS) - Fokus auf den Weinhandel
52



PwC Österreich

Beilage 1 – Begleitdokument nach weinrechtlichen Vorschriften (V) 
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PwC Österreich

Beilage 2 – Schaumweine: KN Codes (I) 

KN Codes Abfragen sind mittels TARIC möglich
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PwC Österreich

Beilage 2 – Schaumweine: KN Codes (II) 
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PwC Österreich

Beilage 2 – Schaumweine: KN Codes (III) 

Wenn ausschließlich unter Gärung entstandener Alkoholgehalt von mehr als 1,2% vol bis 15% vol
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PwC Österreich

Beilage 2 – Schaumweine: KN Codes (IV) 

Nicht von Folien 54 - 55 erfasste Unterpositionen, soweit sie einen vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 
1,2% vol bis 13% vol haben:

• 2204 10

• 2204 21 06

• 2204 21 07

• 2204 21 08

• 2204 21 09

• 2204 29 10 

• 2205
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PwC Österreich

Beilage 2 – Schaumweine: KN Codes (V) 

• Zudem Unterpositionen 2206 00 31 und 2206 00 39 mit einem ausschließlich durch Gärung entstandenen 
vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 13% vol bis 15% vol
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PwC Österreich

Beilage 3 – Weine: KN Codes (I) – Produkte unterliegen nicht 
der Schaumweinsteuer 

• Die folgenden Produkte müssen einen vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 1,2% vol bis 15% vol
aufweisen und der in den Fertigerzeugnissenenthaltene Alkohol muss ausschließlich durch Gärung 
entstanden sein, oder

• Die folgenden Produkte müssen einen vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 15% vol bis 18% vol
aufweisen, ohne Anreicherung hergestellt worden sein, und der in den Fertigerzeugnissen enthaltene Alkohol 
muss ausschließlich durch Gärung entstanden sein,
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PwC Österreich

Beilage 3 – Weine: KN Codes (II) – Produkte unterliegen nicht 
der Schaumweinsteuer 
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PwC Österreich

Beilage 3 – Weine: KN Codes (III) – Produkte unterliegen 
nicht der Schaumweinsteuer 
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PwC Österreich

Beilage 3 – Weine: KN Codes (IV) – Produkte unterliegen 
nicht der Schaumweinsteuer 
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PwC Österreich

Beilage 3 – Weine: KN Codes (V) – Produkte unterliegen nicht 
der Schaumweinsteuer 
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PwC Österreich

Beilage 3 – Weine: KN Codes (VI) – Produkte unterliegen 
nicht der Schaumweinsteuer 
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PwC Österreich

Beilage 3 – Weine: KN Codes (VII) – Produkte unterliegen 
nicht der Schaumweinsteuer 
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PwC Österreich

Beilage 3 – Weine: KN Codes (VIII) – Produkte unterliegen 
nicht der Schaumweinsteuer 
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PwC Österreich

Beilage 3 – Weine: KN Codes (IX) – Produkte unterliegen 
nicht der Schaumweinsteuer 
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PwC Österreich

Beilage 3 – Weine: KN Codes (X) – Produkte unterliegen nicht 
der Schaumweinsteuer 
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PwC Österreich

Beilage 3 – Weine: KN Codes (XI) – Produkte unterliegen 
nicht der Schaumweinsteuer 
• Positionen 2204 und 2205, die nicht von Folien 59 - 68 erfasst werden, sowie die Erzeugnisse der Position 

2206 der Kombinierten Nomenklatur, die nicht als Bier besteuert werden und die einen vorhandenen 
Alkoholgehalt von mehr als 1,2% vol bis 10% vol aufweisen,

• Position 2206 der Kombinierten Nomenklatur, die nicht als Bier besteuert werden und die einen vorhandenen 
Alkoholgehalt von mehr als 10% vol bis 15% vol aufweisen, der ausschließlich durch Gärung entstanden ist.
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PwC Österreich

Beilage 4 – Verbrauchsteuer-Produktcodes gem VO 2022/1636 (I)
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PwC Österreich

Beilage 4 – Verbrauchsteuer-Produktcodes gem VO 2022/1636 (II)
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PwC Österreich

Beilage 5 – Weine als Massengut gem Anhang VII Teil II Nummer 1-
9, 15 und 16 VO 1308/2013 (I)
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PwC Österreich

Beilage 5 – Weine als Massengut gem Anhang VII Teil II Nummer 1-
9, 15 und 16 VO 1308/2013 (II)
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PwC Österreich

Beilage 5 – Weine als Massengut gem Anhang VII Teil II Nummer 1-
9, 15 und 16 VO 1308/2013 (III)
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PwC Österreich

Beilage 5 – Weine als Massengut gem Anhang VII Teil II Nummer 1-
9, 15 und 16 VO 1308/2013 (IV)
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PwC Österreich

Beilage 5 – Weine als Massengut gem Anhang VII Teil II Nummer 1-
9, 15 und 16 VO 1308/2013 (V)
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PwC Österreich

Beilage 5 – Weine als Massengut gem Anhang VII Teil II Nummer 1-
9, 15 und 16 VO 1308/2013 (VI)
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PwC Österreich

Beilage 5 – Weine als Massengut gem Anhang VII Teil II Nummer 1-
9, 15 und 16 VO 1308/2013 (VII)
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PwC Österreich

Beilage 5 – Weine als Massengut gem Anhang VII Teil II Nummer 1-
9, 15 und 16 VO 1308/2013 (VIII)
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PwC Österreich

Beilage 5 – Weine als Massengut gem Anhang VII Teil II Nummer 1-
9, 15 und 16 VO 1308/2013 (IX)
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PwC Österreich

Beilage 5 – Weine als Massengut gem Anhang VII Teil II Nummer 1-
9, 15 und 16 VO 1308/2013 (X)
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PwC Österreich

Beilage 5 – Weine als Massengut gem Anhang VII Teil II Nummer 1-
9, 15 und 16 VO 1308/2013 (XI)
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PwC Österreich

Beilage 6 – Fakultative Angaben bei der Beschreibung von 
Massengut gem Art 120 VO 1308/2013 (I)
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